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Vergangenes und Gegenwärtiges

Alt Fry Rätien als Rechtsstaat

Von Peter Metz

Was wir gemeinhin unter lechts
staatlicher Demokratie vet stehen, po
litische Mitwirkung des Bui gets am
staatlichen Geschehen, veifassungsma-
ßig garantierte Freiheit des Einzelnen
gegenüber dem Staat, Rechtsgleichheit,
Schutz gegenüber ungesetzlichen Ak
teil der öffentlichen Gewalt, private!
Rechtsschutz usw., das konnte im heu

tigen Sinn das altbundnensche
Staatswesen, wie es bis 1803 Bestand hatte,
nicht sein und nicht bieten Denn ein
wesentlicher Teil dieser demokiati-
schen Rechte ist das l'iodukt einei model

nen Entwicklung, geht auf die Auf-
klaiung, die Fianzosische Revolution
und nachfolgend den Libeialismus zu-

uick, fußt zur Hauptsaihe im 19.

Jahrhundert, in einei /.eitepoche, die den

stolzen Treistaat Gemeiner III Bunde
beieits schon politisch und institutionell

uberwunden hatte.

Nichts aber wäre veifehlter, als des

wegen dem altbundnenschen Gemeinwesen

die Rechtsstaatlichkeit absprechen

zu wollen. Gegenteils tun wir gut
datan. uns zu vergegenwärtigen, daß

Giaubunden schon voi Jahrhunderten,
als andeinoits, ja weitheium im Erd-
kteis Despotie, brutale Willkur und
\narchie heirschten, ein hochstehendes

Rechtsgebilde dai stellte, in wel

clicni Recht und Gesetz die Herrschaft
fühlten und rechtliches Denken die

Richtschnui des öffentlichen Geselle

iicns bildete. Gewandelt haben sich im
I aule der Zeit wohl die Formen der

Rechtsubung, nicht abci deren Sinn,
und selbst in den Zeiten des tiefsten

staatlichen Zerfalls, als bei uns Partei
hader und politischer Haß giassierten,
ist die Stimme des Rechts nie ganz ei-
loschen; sie schaffte sich nach den

Stuimen der Leidenschaft doppeltes
Gebor.

Wenn wir die Behauptung wagen
daß in Graubunden durch alle Zeiten

hinduich ein waches Bekenntnis zum

Recht herrschte, so wollen wir uns

daran erinnern, daß Bunden eh und

]e ein freiheitliches Gebilde war, ein
Staatswesen, das allem anderen voran

der Freiheit verschrieben wai und
diese in großen, ja in allzugioßen Let
tern auf seine Fahnen geschi leben
hatte. Gerade das, die Leidenschaft
zui Ficiheit, aber war das Fundament
seinei Rechtsordnung und ist es

geblieben duich alle Sturme hinduich
Denn ohne I-ieiheit gibt es kein Recht,
wie es auch umgekchit ohne Recht
keine F i ei hei t geben kann Eugen IIu-
ber hat diese Wechselbeziehung zwi
sehen Recht und Fieiheit plastisch
foiniuliert. «Wer frei ist, will das

Recht, und wer nur das Recht be-

gelut, ist frei.» Ohne die Fieiheit
heuscht dei Zwang, die Gewalt, die
Despotie, che sich wohl nicht selten zu
lhicu Behauptung und Rechtfertigung
der Fol men des Rechts bedient, aber

ungeachtet dessen verabscheuungswur
diges Unrecht bleibt. Die Freiheit als

die Urkraft unserer Rechtsordnung,
unseres Staates überhaupt, keiner hat
sie packender veianschaulicht als

Friedlich Schiller in seinem «Wilhelm
Teil», und kein Dichter vor und nach

ihm hat dem menschlichen lteiheits
ansprach beiedteien Misch uck
verliehen als er1

«Nein, eine Gienze hat I yiannen
macht.

Wenn der Gedruckte nirgends Recht

kann finden,
Wenn unerträglich wnd die Last,

gicift er
Hinauf getrosten Mutes in den

Fliminel
Und holt hei unter seine ew'gen

Rechte
Die droben hangen unveiaußeilich
Und unzeibiechhch, wie die Sterne

selbst.»

Gewiß, das ist Liteiatur, die Stimme
des klassischen Humanismus. Aber sie

ist und bleibt zeitlos. Und die alten

Bundner, die sich gleich den Leuten

in den Waldstätten im 14. und 15.

Jahihundert die staatliche Freiheit

erlangen, empfanden ihren Schritt nicht
als Revolution, als Auflehnung,
sondern als Unecht. Wir pflichten ihnen

darin heute noch bei. Nirgends hat die

Stimme einer freiheitlichen Rechts-
oidnung, die den Wurzelgrand jedes
Gemeinschaftslebens bildet, den
schöneren, windigeren und kiaftvolleren
Ausdruck erhalten als im Aveiser
Landbuch:

«Wir haben von Gottes Gnaden ein
schone Fiyheit, wir haben eigen Macht
und Gewalt, zu setzen und zu
entsetzen, wir haben eigen Staab und Si
gel, Stock und Galgen, wir sind gottlob
keinem fioinden Fürsten und Flerrn
nichts schuldig noch unteiwoifen,
denn allein dem allmächtigen Gott »

Doch ging es — und das vorstehende
Zitat belegt dies — unsein Voifahien
nicht etwa allein, ja nicht einmal in
erster Linie um die staatliche Freiheit,
d h. um die Unabhängigkeit des Lan
des. Im Vordergrund stand vielmehr
die Erhaltung des Landfriedens. Die
Sicheiung, Festigung und det Ausbau
der innem Ordnung bildeten die
Voraussetzung fur eine gedeihliche
Entwicklung des Landes. Denn wo
Unordnung, Anarchie herrschen, wo pri
vate und sippenhafte Fehden, feudal
herischaftliche Machtkämpfe spielen,
da kann weder private gewerbliche
Tätigkeit sich entfalten, noch korinen
Flandel und Wandel blühen. Auch
die primitivste Wirtschaft kommt ohne
den innern Landesfrieden, ohne Recht
und Ordnung nicht aus. Darum
erfolgten die Bundesbcschlusse des 14

und 15. Jahrhunderts vorwiegend aus
diesem Bedürfnis nach Rechtssicherheit

heraus. In der Folge aber konnte
sich eine bundnerische Rechtsordnung
allmählich und behutsam, aber doch
einigei maßen organisch entwickeln
und winde wählend Jahrhunderten
den Beduifnissen des Landes
weitgehend gerecht. Statuten, Beschlüsse
und Satzungen regelten auf wichtigen
Gebieten die Rechtsfragen, und die
C.enchte sorgten fur eine einigermaßen

befi iedigende Rechtsprechung.
Der Obere Bund, dessen Einheitlichkeit

am ausgeprägtesten war und dessen

Vorsitzender bezeichnenderweise
den Titel eines «Landrichters» führte,
schuf sich sogar ein Appellationsge-
richt fur Zivilsachen. Man darf
deshalb sagen, daß das altbundnensche
Staatswesen im Bereiche des Zivilrechtes

die Grundsätze einer rechtsstaat-
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liehen Ordnung befolgte und hoch
hielt Finzig fehlte es an der Kraft
zum Weiterbau, zur Vervollkommnung

und zur Anpassung an die neuen
Bedurfnisse, so daß sich später, im 19

Jahrhundert, eine Umgestaltung des

ganzen Zivilrechtes samt der Rechts
pflege gebieterisch aufdrängte. Die
Sucht nach uneingeschränkter *Fry
heit« ließ die bundnerischen Gerichts
gemeinden nie dazu bewegen, im In
teresse der Gesamtheit Rechte abzutreteil,

so daß allmählich die Rechtsord

Illing erstairte und sich uberlebte.

Aber auch im Bereich des Straf-
l echtes befolgte das bündnerische
Staatswesen von Anfang an rechts-
staatliche Grundsätze. Es bestanden in
den einzelnen Gerichtsgemeinden
Strafgerichte, welche vom Volk eingesetzt

wurden und als Hüterinnen einer
geoidneten Strafjustiz fungierten. Ja,
selbst die außeistaatliche Justiz, so

weit sie durch die während langen
1'ciioden blühenden Knabenschaften
geübt winde, bedeutete mitnichten
eine Abwertung des Rechtsstaates, ge-

gentcils dessen Bercichung und
Vertiefung, indem der jungen Generation,
den kommenden Bürgern, auf diese
Weise in den Formen der Justiz die
Handhabung der Sittenpolizei möglich
war und der Einzelne in die Verant-

woitung gegenüber der Gemeinschaft

eingespannt wurde. Den Rechtsstaat
macht im Grunde genommen die in
nere Flaltung der Buigcr aus, ihr ge
meinsames Denken, Fuhlen und Hau
dein, und die ausgeprägteste lechts
staatliche Eigenschaft eines Landes
leitet sich aus dem Veiantwoitungs
bewußtsein semes Volkes ab.

Darin zeigte dann allerdings das
17. Jahrhundert im Veilaufe der unse
Ilgen Parteifehden manche Abirrung,
und schiankenlose Leidenschaft führte
zu Mißstanden, zu einem Absinken
des Rechtsgedankens, zu einem hohnischen

Mißbiauch der Formen des

Rechtes im Dienste der Parteiwillkur
Es war damals, als der bedeutende
Chronist Fortunat Juvalta den bund
tierischen Volksstaat mit Worten
geißelte, die als Schandmal der damall
gen Veuiiungen dauernd dem
bundnerischen Bewußtsein eingepiagt bleiben

weiden.

Doch winde diese Dekadenz schließ
lieh uberwunden, und im 18. Jahihun-
deit konnten manche Schaden, die dem
bundnerischen Rechtsdenken zugefugt
worden waien, einigermaßen gluck
lieh behoben werden So sein die

Volksjustiz in den Zeiten der politischen

Leidenschaften zu Mißbräuchen
führte, darf doch auch nicht
ubersehen werden, was durch sie Positives
erreicht wurde: Nicht zuletzt sie hat
verhindert, daß in Graubunden eine
aristokratische Herrschaftsform Platz
griff, wie dies in manchen anderen
Kantonen, voran in Bern, der Fall
war. Die politische Macht einzelner
I amilicn in Bunden war gewiß groß
und oft mißbräuchlich, ja staatsge-
fahrlich. Aber zu einer Aristokratie
kam es bei uns gleichwohl nie, weil
das Volk die Rechte in seiner Hand
behielt und sie nie preisgab Ein starkes

Machtmittel m der Hand des Volkes

bildete aber gerade die Strafjustiz
Sie ist zwar immer wieder in Zeiten
der Unruhen mißbraucht worden,
aber ihre Urkraft blieb erhalten und
bewahrte Bunden die demokratische
Staatsform. Nur auf diese Weise ist
unserem Land auch die neben der po
Utischen Freiheit zweite wesentliche
Voiaussetzung des Rechtsstaates erhalten

geblieben: die Gleichheit der Bür
ger vor dem Gesetz. Familienprivile-
gien, standische Vorrechte und
dergleichen konnten sich zwar einnisten
und üble Bluten treiben Doch im
politischen Bereich ist bei uns die
Rechtsgleichheit nie verloren gegangen. Und
dieses biachte es mit sich, daß
Graubunden während vier Jahrhunderten
ein urdemokratischer Staat bleiben
konnte, in welchem die Burger ein
volles Maß an politischen Rechten
besaßen und darüber hinaus kein einziger

Burger den andeien gegenüber
bevorrechtet war. Auf diese positiven
Seiten dei bundnerischen Demokratie
kann nicht nachdrücklich genug hin
gewiesen werden Sie erspaiten unse-

lim Land jene unheilvollen Erschütte-

lHilgen, von denen die Kantone Bern,
Luzcrn, Solothum und Basel im
blutigen Baueinkrieg des 17. Jahrhun-

Manchei Leser wiid denken \on
einem Wartauerhandel habe ich noch
nie etwas gehört. Es wird sich um eine
unbedeutende Angelegenheit handeln
Wo hegt Wartau eigentlich3

derts heimgesucht wurden, damals, als
die Masse der entrechteten und wirf
schaftlich ausgeplundeiten Bauern
vergebens versuchte, sich von den ari
stokratischen Stadtregimentern ihre
uralten Freiheitsrechte wieder
zurückzuholen. Und es kam auch 150 Jahre
später nicht wie in den anderen
Kantonen zu einer Revolution, zum Aus
bruch einer demokratischen Grundwelle,

durch welche die Alleinherrschaft

der Stadtpatriziate blutig weg
gefegt und endlich die alte Volksfreiheit

aufgerichtet wurde. Dieser
demokratische Umbruch war in Bunden
nicht nötig Wenn der Freistaat
gemeiner III Bunde zu Beginn des 19

Jahrhunderts zusammenbrach, so

nicht, weil das Bundnervolk die
politische Freiheit und Gleichheit sich
verschaffen mußte, sondern gegenteils,
weil das Volk aus mißtrauischer
Besorgtheit um seine Rechte dem Staat
eine gedeihliche Entfaltung verun-
moglicht hatte. Durch den Umbruch,
der nach der Franzosischen Revolution
in Bünden eintrat, mußten dem Volk
notgedrungen einige Rechte entzogen
oder beschnitten werden, in anderen
Kantonen mußte das Volk sich diese
Rechte erst erringen.

Nicht Gesetze machen den Rechtsstaat

aus, sondern che politische Ge

sinnung, von der der Staat getragen
ist und die dem Volksgeist innewohnt
Im alten Bunden bestand diese Ge

sinnung in der Freiheit, in den
weitgehenden politischen Rechten und in
der Rechtsgleichheit. Wie diese

Vorzuge eines Rechtsstaates ließ sich das

Bundnervolk nie entwinden, sondern
verteidigte sie mit wahrer Leiden
Schaft. Damit aber war bei allen
Schattenseiten Gewahr geboten, daß die
Grundlagen des Staates dutch alle
Zeitlaufe erhalten blieben und die
alte Veieinigung gemeiner III Bünde
ihre Rechtsstaathchkeit nie verlor.

Wei vom Btindneiland ubei die
I uzisteig ins Liechtensteinische
hinunter fahit. der hat Wartau, die oberste

vverdcnbergische Gemeinde mit
ihren sieben Doifein auf einmal so-

Bündnerischej Beziehungen

zum Wartauerhandel von 1694 <95

\ on Jakob Kuratli
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